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§ 46 DO 1994 Ausmal3 des
Erholungsurlaubes

DO 1994 - Dienstordnung 1994

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 12.01.2026

1. (1)Das Ausmal3 des Erholungsurlaubes betragt 200 Stunden und erhéht sich
1. 1.ab Vollendung des 33. Lebensjahres auf 216 Stunden,
2. 2.abVollendung des 43. Lebensjahres auf 240 Stunden,
3. 3.abVollendung des 57. Lebensjahres auf 264 Stunden und
4. 4.abVollendung des 60. Lebensjahres auf 280 Stunden.
Der Anspruch auf das hohere Urlaubsausmal entsteht mit jenem Kalenderjahr, in dem das in Z 1 bis 4 genannte

Lebensjahr vollendet wird.

2. (2)In dem Kalenderjahr, in dem das 6ffentlich-rechtliche Dienstverhaltnis begriindet wurde, betragt das
UrlaubsausmaR fur jeden begonnenen Monat des Dienstverhdltnisses ein Zwolftel des jeweils geblhrenden
Ausmalies; ergeben sich hiebei Teile von Urlaubseinheiten, sind diese auf ganze Einheiten aufzurunden. Hat das
Dienstverhaltnis in diesem Kalenderjahr ununterbrochen sechs Monate gedauert, gebihrt der volle
Erholungsurlaub.

3. (3)Beamten, deren Tatigkeit mit einer konkreten Belastung ihrer Gesundheit verbunden ist, kann durch
Verordnung des Stadtsenates ein Zusatzurlaub im Ausmaf3 von 40 Stunden gewahrt werden. Eine konkrete
Belastung ihrer Gesundheit liegt bei Beamten vor, die

1. 1.beiihrer Tatigkeit der Einwirkung von krebserzeugenden, fortpflanzungsgefahrdenden,
erbgutverandernden oder biologischen Arbeitsstoffen der Risikogruppe 3 oder 4 (8§ 34 Abs. 5Z 3 und 4 des
Wiener Bedienstetenschutzgesetzes 1998) ausgesetzt sind,

2. 2.beiihrer Tatigkeit gesundheitsgefahrdenden Vibrationen ausgesetzt sind,

3. 3.Tatigkeiten bei gesundheitsschadlichem Einwirken von inhalativen oder hautresorptiven Schadstoffen
ausuben,

4. 4.Tatigkeiten unter Einwirkung von den Organismus besonders belastender Hitze oder Kalte ausiben oder

5. 5.Tatigkeiten auslben, die mit gesundheitsgefahrdender Larmeinwirkung verbunden sind.

Far den Anspruch auf Zusatzurlaub ist in der Verordnung ein Mindestzeitraum festzulegen, in welchem der
Beamte der konkreten Belastung seiner Gesundheit in einem Kalenderjahr tatsachlich ausgesetzt gewesen sein
muss.

4. (4)Das Ausmal3 des Erholungsurlaubes erhéht sich fir den versehrten Beamten auf Antrag um den Zusatzurlaub
nach § 47.

5. (5)Fallen in ein Urlaubsjahr Zeiten

1. 1.einer (Eltern-)Karenz oder

2. 2.eines Karenzurlaubes, eines Freijahres, eines Freiquartals oder eines Prasenz-, Ausbildungs- oder
Zivildienstes,
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vermindert sich das AusmalR des gemal Abs. 1 bis 4 gebUhrenden Erholungsurlaubes, im Fall der Z 1 nur soweit
der Erholungsurlaub noch nicht verbraucht worden ist, in dem Verhaltnis, das der Dauer der (Eltern-)Karenz, des
Karenzurlaubes, des Freijahres, des Freiquartals, des Prasenz-, Ausbildungs- oder Zivildienstes bzw. der Summe
dieser Zeiten zum Urlaubsjahr entspricht. Im Fall der Z 1 tritt die Aliquotierung ab Antritt und in den Fallen der Z 2
bereits ab dem Zeitpunkt der jeweiligen Verfigung ein. Ergeben sich bei der Ermittlung des Urlaubsausmalles
Teile von Stunden, sind diese auf ganze Stunden aufzurunden. Ist der verbleibende Urlaubsanspruch nicht durch
die Zahl 8 teilbar, ist dieser bei Inanspruchnahme einer (Eltern-)Karenz, eines Karenzurlaubes oder eines Prasenz-,
Ausbildungs- oder Zivildienstes einmal pro Kalenderjahr auf das nachstmogliche durch die Zahl 8 teilbare
Stundenausmal’ aufzurunden. Eine verhaltnismaRige Kiirzung des Urlaubsanspruchs findet nicht statt, wenn die
Summe aus (Eltern-)Karenz, Présenz-, Ausbildungs- und Zivildienstzeiten in einem Urlaubsjahr 30 Kalendertage

nicht Ubersteigt.

6. (6)Bei jeder Anderung des BeschiftigungsausmaRes ist das UrlaubsausmafR fiir das jeweilige Kalenderjahr neu zu
berechnen. Dabei gebuhrt der Erholungsurlaub gemaf Abs. 1 bis 5 in dem Ausmal3, das dem Verhaltnis des sich
Uber das gesamte Kalenderjahr ergebenden durchschnittlichen Beschaftigungsausmalles zur Vollbeschaftigung
entspricht; ergeben sich hiebei Teile von Stunden, sind diese auf ganze Stunden aufzurunden. Nicht verfallene
Anspruche auf Erholungsurlaub aus vorangegangenen Kalenderjahren bleiben von der Neuberechnung
unberthrt.

7. (7)Fallt bei einem Beamten, dessen Arbeitszeit auf funf Tage verteilt ist und der regelmaf3ig am Samstag dienstfrei
hat, nach dem Urlaubsantritt ein gesetzlicher Feiertag auf einen Samstag, verlangert sich das Ausmal3 des
Erholungsurlaubes um acht Stunden, sofern im Zusammenhang mit dem Samstag ein Erholungsurlaub von
mindestens funf Arbeitstagen verbraucht wird; dasselbe gilt sinngemal3, wenn der Beamte regelmaRig an einem
anderen Werktag als dem Samstag dienstfrei hat. Abs. 6 gilt sinngemaR.

8. (8)Das Urlaubsausmalf? kann fur den Beamten abweichend von Abs. 1 in Arbeitstagen, bei dem Beamten, der im
Turnus-, Wechsel- oder Schichtdienst verwendet wird, auch in Schichten, festgelegt werden, wenn ein
stundenweiser Anspruch auf Erholungsurlaub aus arbeitsorganisatorischen oder sonstigen zwingenden
dienstlichen Grinden nicht oder nur mit unverhaltnismaRigem Verwaltungsaufwand moglich ist. Die
Umrechnung hat so zu erfolgen, dass die durch den jahrlichen Erholungsurlaub eintretende Dienstbefreiung dem
sich aus Abs. 1 bis 6 ergebenden ZeitausmaR entspricht, wobei zur Rundung des jahrlichen Urlaubsausmales
notwendige Abweichungen bis zu acht Stunden zulassig sind.

In Kraft seit 30.07.2016 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///

	§ 46 DO 1994 Ausmaß des Erholungsurlaubes
	DO 1994 - Dienstordnung 1994


